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Ablauf der Berufspraktischen Tätigkeit (BPT)  

Modulnummer 25010 

 

Zugehörige Lehrveranstaltungen 

Begleitseminar     LV-Nummer 25011 

Berufspraktische Tätigkeit   LV-Nummer 25012 

Zeitlicher Ablaufplan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitseminar 

 Das Begleitseminar findet in der Regel innerhalb der ersten Wochen eines Semesters 

statt. 

 Die Einladung zum Begleitseminar erfolgt über StudIp. Daher ist es erforderlich, dass 

sie sich zu Beginn des Semesters für die Lehrveranstaltung in StudIp anmelden. 

 Belegen Sie das Modul Begleitseminar LV-Nummer 25011 im HSRM COMPASS. 

 Nach der Teilnahme am Begleitseminar wird Ihnen dieses im HSRM COMPASS 

eingetragen. Die Leistungsverbuchung Begleitseminar ist Voraussetzung für die 

Anmeldung zum Modul Berufspraktische Tätigkeit. 
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BPT - Vertrag 

 Den „Ausbildungsvertrag für die Berufspraktische Tätigkeit (BPT)“ mindestens  

3 Wochen vor BPT-Beginn unterschrieben vom Studierenden und Betrieb per E-Mail 

an den BPT-Beauftragten Prof. Dr. Bathon (leander.bathon@hs-rm.de). 

 Die Berufspraktischen Tätigkeit kann nur anerkannt werden, wenn vor Aufnahme der 

Tätigkeit ein von allen Seiten unterschriebener BPT-Vertrag vorliegt. 

 Die Arbeitszeit in der Praxisstelle beträgt min. 270 Stunden. Bei Krankheit darf 

maximal ein Ausfall von drei Tagen entstehen, um die Ziele der BPT noch erreichen zu 

können. Andernfalls verlängert sich die BPT um diese Ausfallzeit. 

 Die tägliche Arbeitszeit entspricht der Normalarbeitszeit der in Vollzeit Beschäftigen 

der Praxisstelle. Eine vorlesungsbegleitende Werkstudententätigkeit wird nicht als BPT 

anerkannt. 

 Der BPT-Beauftragte prüft den Vertrag.  

Im Falle einer positiven Prüfung erhalten die Studierenden den von der BPT-Stelle 

unterzeichneten BPT-Vertrag zurückgemailt.  

Im Falle einer negativen Prüfung werden den Studierenden die ablehnenden Gründe 

mitgeteilt. 

 

In den „Besondere Bestimmungen für den Bachelor-Studiengang Bauingenieurwesen des 

Fachbereichs Architektur und Bauingenieurwesen der Hochschule RheinMain“ finden sie die 

Ausführlichen Regelungen zur Berufspraktischen Tätigkeit (BPT) im Bachelor-Studiengang 

Bauingenieurwesen. 

Die Anmeldung zur Berufspraktische Tätigkeit LV-Nummer 25012 im HSRM COMPASS 

(QIS) erfolgt unmittelbar vor dem Beginn ihrer Tätigkeit in der Praxisstelle.  

 

BPT - Bericht 

 

 Sie erstellen einen BPT-Bericht von mind. 5-6 Seiten. Dieser beinhaltet eine 

Beschreibung des Betriebs und eines Projekts, welches von Ihnen während Ihres 

Praktikums bearbeitet wurde. 

 Diesen Bericht senden sie als pdf.-Datei inkl. Kopie des von allen Parteien 

unterschriebenen BPT-Vertrags per E-Mail an Prof. Dr. Bathon. 

 Bewertung und Eintragung in Compass durch den BPT-Beauftragten erfolgt innerhalb 

von drei Wochen nach Abgabe. Dieser Zeitraum ist vom Studierenden bei der Planung 

der Anmeldung zur Thesis zu berücksichtigen. 

 

 


